
Heranziehung von 
Ärzten zur polizei
lichen Aufgaben
erfüllung
Nach intensiven Arbeiten unter Feder-
 führung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern sind dessen 
Erlasse zur Heranziehung von Ärzten 
zur polizeilichen Aufgabenerfüllung 
sowie Vergütung ärztlicher Leistun-
gen für Gewahrsamstauglichkeitsun-
tersuchungen und Blutentnahmen 
aus dem Jahr 2001 novelliert wor-
den.
Grund hierfür war, dass es seit Län-
gerem erhebliche Probleme für die 
Polizei gab, bei der Veranlassung 
ärztlicher Leistungen geeignete Ärz-
te zu finden. Zudem besteht keine 
Verpflichtung für Ärzte zur Mitwir-
kung. Schließlich wurden in der Ver-
gangenheit wiederholt auch unge-
klärte Haftungs- und Versicherungs-
fragen sowie eine unzureichende 
Vergütung bemängelt.
Seit Mitte des Jahres 2014 beriet 
daher eine Arbeitsgruppe, an der 
neben dem Sächsischen Staatsminis-
terium des Innern auch Vertreter des 
Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz, der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen, der Kran-
kenhausgesellschaft Sachsen, der 
Sächsischen Landesärztekammer, der 
Polizeidirektionen sowie des Polizei-
verwaltungsamtes beteiligt waren, in 
zahlreichen Sitzungen und Unterar-
beitsgruppen Konzepte und Lösun-
gen zu den genannten Problem-
stellungen.
Die Ergebnisse der intensiven Zusam-
menarbeit aller Partner dieses Gremi-
ums finden nunmehr ihren Nieder-
schlag in den zum 1. September 
2017 in Kraft getretenen Erlassen 
des Sächsischen Staatsministeriums 
des Innern.
Zu den bereits benannten Problem-
stellungen sollen im Folgenden noch 
einige detailliertere Informationen 
gegeben werden.

Haftungs und Versicherungsfragen
Bislang waren Ärzte im Auftrag der 
Polizei bei Blutentnahmen und 
Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchun-
gen nicht hinreichend versichert. 

Dies galt beispielsweise, wenn ein 
Arzt während einer Blutentnahme 
vom Betroffenen angegriffen wurde. 
In diesen Fällen war nicht eindeutig 
geregelt, wer für Schäden aufkommt 
beziehungsweise welche Versiche-
rung eintritt.
Klargestellt ist nunmehr, dass die 
Haftung des untersuchenden Arztes 
im Zusammenhang mit der Ausfüh-
rung der vertraglichen Tätigkeiten 
(Grundlage sind Mustervereinbarun-
gen, die ebenfalls Bestandteil der 
Erlasse sind) der Amtshaftung unter-
liegt. Der Freistaat Sachsen haftet für 
durch den Arzt bei Blutentnahmen/
der Gewahrsamsfähigkeitsuntersu-
chung eingetretenen Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden beim 
zu behandelnden/untersuchenden 
Dritten. Die Haftung ist auf maximal 
sechs Millionen Euro begrenzt. Ge -
mäß Art. 34 Satz 1 Grundgesetz 
(GG) greift der Freistaat Sachsen  
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
auf den (be)handelnden Arzt zurück. 
Erleidet demgegenüber der Arzt 
durch den zu behandelnden/unter-
suchenden Dritten bei Blutentnah-
men/der Gewahrsamsfähigkeitsunter-
suchung einen Sachschaden, greift 
eine Haftung des Freistaates Sachsen 
für den Sachschaden analog § 81 
des Sächsischen Beamtengesetzes 
(SächsBG).
Erleidet der Arzt auf dem Weg zur 
Blutentnahme/Gewahrsamsfähigkeits-
untersuchung einen Unfall bezie-
hungsweise wird er durch den zu 
behandelnden/untersuchenden Drit-
ten geschädigt, haftet der Freistaat 
Sachsen bis zu einer Höchstgrenze 
von 175.000,00 Euro, orientiert am 
Grad der Beeinträchtigung sowie 
subsidiär und begrenzt für Heil- und 
Bergungskosten.
Allerdings greift diese Haftungsüber-
nahme auch nur in den Fällen, in 
denen keine anderweitige Absiche-
rung/Haftung durch Dritte besteht. 
Der Unfallversicherungsschutz von 
Krankenhausmitarbeitern richtet sich 
nach den Vorschriften des Sozialge-
setzbuchs (SGB) VII (Gesetzliche 
Unfallversicherung). So sind Beschäf-
tigte des Krankenhauses nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII im Rahmen ihrer 
Dienstaufgabe gesetzlich unfallversi-
chert.

Vergütung
Bei der Vergütung der ärztlichen 
Leistungen gibt es künftig eine ver-
einfachte Abrechnung. Eine Gewahr-
samsfähigkeitsuntersuchung, aber 
auch Blutentnahmen müssen nicht 
mehr nach den einzelnen erbrachten 
Untersuchungsschritten abgerechnet 
werden, sondern können als Ge -
samtsumme, als Ergebnis von hierzu 
gebildeten Leistungskomplexen, gel-
tend gemacht werden. Für Ärzte be -
deutet die neue Regelung eine deut-
liche Erleichterung. Hierbei wurde 
zugleich auf eine moderate Steige-
rung der Vergütung Wert gelegt. Ziel 
ist es, hiermit eine Verwaltungsver-
einfachung im Rahmen der Abrech-
nung und Erstattung der für die Poli-
zei erbrachten ärztlichen Leistungen 
zu erreichen und die Mitwirkungsbe-
reitschaft bei den Ärzten deutlich zu 
erhöhen.
Einsehbar sind die maßgeblichen 
Leistungskomplexe unter www.slaek.
de ➝ Ärzte ➝ Informationen ➝ Poli-
zei: Heranziehung von Ärzten zur 
polizeilichen Aufgabenerfüllung.

Mustervereinbarungen für 
Kooperationen der Polizei mit 
Krankenhäusern und niedergelas
senen Ärzten
Um die tatsächliche Zusammenarbeit 
der Polizei mit Krankenhäusern und 
niedergelassenen Ärzten auch recht-
lich abzusichern, wird empfohlen, 
Kooperationsvereinbarungen abzu-
schließen. Hierfür wurden Muster-
vereinbarungen entwickelt, die unter 
www.slaek.de unter Ärzte ➝ Infor-
mationen ➝ Polizei: Heranziehung 
von Ärzten zur polizeilichen Aufga-
benerfüllung abrufbar sind. Für 
bereits bestehende Kooperationen 
zwischen Polizei und Ärzten, die kei-
nen Kooperationsvertag geschlossen 
haben, sind gegebenenfalls einzel-
vertragliche Vereinbarungen zu 
schaffen. 
Weitere Informationen zu den Leis-
tungen für die Polizei bietet der Flyer 

„Arzt im Auftrag der Polizei“ abruf-
bar unter www.slaek.de.
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